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dem Meeresboden verbunden' ist, einschließlich Fahrzeuge 
mit dynamischem Auftrieb, Unterwasserfahrzeuge oder an
dere schwimmende Fahrzeuge.

Artikel 2
1. Diese Konvention wird nicht angewendet auf:
(a) ein Kriegsschiff; oder
(b) ein Schiff, das einem Staat gehört oder von ihm be

trieben wird, wenn es als Hilfsschiff der Seestreitkräfte 
oder für Zoll- oder Polizeizwecke genutzt wird; oder

(c) ein Schiff, das aus dem Verkehr gezogen oder aufge- 
•• legt wurde.

2. Diese Konvention läßt die Immunität von Kriegs- und 
anderen Staatsschiffen, die für nichtkommerzielle Zwecke 
eingesetzt werden, unberührt.

Artikel 3
1. Eine Straftat begeht, wer rechtswidrig und vorsätzlich
(a) durch Gewalt oder Androhung von Gewalt oder durch 

eine andere Form der Einschüchterung sich eines Sdhif- 
fes bemächtigt oder sich die Kontrolle darüber ver
schafft, oder

(b) gegen eine Person an Bord eines Schiffes Gewalt an
wendet, wenn diese Handlung geeignet ist, die sichere 
Navigation dieses Schiffes zu gefährden, oder

(c) ein Schiff zerstört oder einem Schiff oder seiner La
dung Schaden zufügt, der geeignet ist, die sichere Na
vigation dieses Schiffes zu gefährden, oder

(d) eine Vorrichtung oder Substanz auf beliebige Weise 
auf ein Schiff bringt oder bringen läßt, die geeignet 
ist, dieses Schiff zu zerstören oder dem Schiff oder 
seiner Ladung Schaden zuzufügen, der geeignet ist, die 
sichere Navigation dieses Schiffes zu gefährden, oder

(e) Navigationseinrichtungen für die Seeschiffahrt zerstört 
oder schwer beschädigt oder ihren Betrieb ernsthaft 
beeinträchtigt, wenn eine solche Handlung geeignet ist, 
die sichere Navigation eines Schiffes zu gefährden; 
oder

(f) 'Informationen übermittelt, von denen er weiß, daß sie 
falsch sind, und damit die sichere Navigation eines 
Schiffes gefährdet, oder

(g) in Verbindung mit der Begehung oder dem Versuch 
einer der in den Buchstaben (a) bis (f) aufgeführten 
Straftaten eine Person verletzt oder tötet.

V
2. Eine Straftat begeht auch, wer
(a) versucht, eine der in Absatz 1 aufgeführten Straftaten 

zu begehen; oder
(b) eine Person zur Begehung einer der in Absatz 1 aufge

führten Straftaten anstiftet oder in anderer Weise 
Beteiligter einer Person ist, die eine solche Straftat 
begeht; oder

(c) androht, eine der in Absatz 1 Buchstaben (b), (c) und 
(e) aufgeführten Straftaten zu begehen, gleichviel ob 
diese Drohung nach Maßgabe des innerstaatlichen 
Rechts mit einer Bedingung verknüpft ist, die darauf 
abzielt, eine natürliche oder juristische Person zu einer

• Handlung oder zum Unterlassen einer Handlung zu 
nötigen, wenn diese Drohung geeignet ist, die sichere 
Navigation des betreffenden Schiffes zu gefährden.

Artikel 4
1. Diese Konvention wird angewendet, wenn das Schiff 

in Gewässern, die jenseits der äußeren Grenzen der Terri
torialgewässer eines Staates oder der seitlichen Grenzen sei
ner Territorialgewässer mit Nachbarstaaten liegen, einläuft, 
diese Gewässer durchfährt oder verlädt oder wenn sein Rei
seplan dies vorsieht.

/
2. In Fällen, in denen die Konvention gemäß Absatz 1 

nicht angewendet wird, findet sie dennoch Anwendung, wenn 
der Täter oder der Verdächtige im Hoheitsgebiet eines Part

nerstaates, der nicht der in Absatz 1 genannte Staat ist, er
mittelt wird.

Artikel 5
Jeder Partnerstaat droht für die in Artikel 3 genannten 

Straftaten dem schwerwiegenden Charakter dieser Strafta
ten entsprechende Strafen an.

Artikel 6
1. Jeder Partnerstaat ergreift die Maßnahmen, die erfor

derlich sind, um für die in Artikel 3 aufgeführten Straftaten 
seine Gerichtsbarkeit zu begründen, wenn die Straftat be
gangen wird

(a) gegen ein Schiff oder an Bord eines Schiffes, das zum 
Zeitpunkt der Begehung der Straftat die Flagge die
ses Staates führt, oder

(b) im Hoheitsgebiet dieses Staates, einschließlich seiner 
Territorialgewässer, oder

(c) durch einen Staatsbürger dieses Staates.
2. Ein Partnerstaat kann für eine solche Straftat auch seine 

Gerichtsbarkeit begründen, wenn
(a) sie von einem Staatenlosen begangen wird, der seinen 

ständigen Wohnsitz in diesem Staat hat; oder
(b) während ihrer Begehung ein Staatsbürger dieses Staa

tes seiner Freiheit beraubt, bedroht, verletzt oder ge
tötet wird, oder

(c) sie in dem Versuch begangen wird, diesen Staat zu 
nötigen, eine Handlung vorzunehmen oder zu unter
lassen.

3. Jeder Partnerstaat, der die in Absatz 2 genannte Ge
richtsbarkeit begründet hat, teilt dies dem Generalsekretär 
der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation (nachfolgend 
als „Generalsekretär“ bezeichnet) mit. Hebt dieser Partner
staat anschließend diese Gerichtsbarkeit wieder auf, teilt er 
dies dem Generalsekretär mit.

4. Jeder Partnerstaat ergreift die Maßnahmen, die erfor
derlich sind, für die in Artikel 3 auf geführten Straftaten 
seine Gerichtsbarkeit in den Fällen zu begründen, in denen 
sich der Verdächtige in seinem Hoheitsgebiet befindet und 
er ihn nicht an einen der Partnerstaaten ausliefert, die in 
Übereinstimmung mit Absatz 1 und 2 dieses Artikels ihre 
Gerichtsbarkeit begründet haben.

5. Diese Konvention schließt eine gemäß innerstaatlichem 
Recht ausgeübte Strafgerichtsbarkeit nicht aus.

Artikel 7
1. Hält der Partnerstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der 

Täter oder der Verdächtige befindet, es in Anbetracht der 
Umstände für gerechtfertigt, nimmt er ihn in Übereinstim
mung mit seinem Recht in Haft oder ergreift andere Maß
nahmen, um seine Anwesenheit so lange sicherzustellen, wie 
notwendig ist, um die Einleitung eines Straf- oder Auslie
ferungsverfahrens zu ermöglichen.

2. Dieser Staat führt in Übereinstimmung mit seinen 
Rechtsvorschriften unverzüglich eine Voruntersuchung zur 
Feststellung des Sachverhaltes durch.

3. Jedd Person, gegen die die in Absatz 1 genannten Maß
nahmen ergriffen werden, ist berechtigt,

(a) sich unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Ver
treter des Staates in Verbindung zu setzen, dessen 
Staatsbürger sie ist, oder der berechtigt ist, eine solche 
Verbindung herzustellen oder, wenn sie staatenlos ist, 
mit dem nächsten geeigneten Vertreter des Staates, auf 
dessen Hoheitsgebiet sie ihren ständigen Wohnsitz hat;

(b) von einem Vertreter dieses Staates besucht zu wer
den.

4. Die in Absatz 3 genannten Rechte werden in Überein
stimmung mit den Rechtsvorschriften des Staates ausgeübt, 
in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder der Verdächtige 
befindet, vorausgesetzt, daß diese Rechtsvorschriften den 
Zwecken, die mit den in Absatz 3 genannten Rechten verfolgt 
werden, volle Wirksamkeit sichern.


